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fiiv feucdöfdjmuuite-
SBohl feiten roirb bei ©Raffung eines geuerfdjuheS

In großen gabelten, ©pelc^eroietteln :c, fo fehr gefönbigt,
al§ tn bet ^auptfaeße, ber StBafferleltung.

©erabe btefe leitete mirb oft fo unfaeßgemäß angelegt,
fet eS nun aus ©rünben bet Sparfamfett beS 9lufttag=
geberS obet beS ©erolnneS bureß ben Unternehmet, baß

ganje Anlagen ihrem groeef nur tn geringem Maße eut*

fpreeßen.
$äußg fplelen bei Vergebung eines folgen SluftrageS

auch anbete gattoren, roelcße mir ber Kürze halber mit
„©igenftnn" ober „t8ureaufratiSmuS" bezeichnen molten,
eine roefentlicße Hlolle, fo baß irofc ber oft großen ©ummen,
roelcße für SßaffetlettungSzroecfe ausgeworfen roerben, ber
geuerf'cßuts tn folcßen ©tabllffementS boeß nur ein mangel--

haftet bleibt.
SBir fagen mangelhafter geuerfeßuß, roetl baS |>aupt*

glel, genügenber Sßafferjuflujj unter entfpreeßenbem ®rucf,
in otelen gälten bureß oerfehlte Einlagen nidjjt annäßewb
erreicht mirb.

Sfn früheren gelten hätten mir bieS nicht für möglich
gehalten, roeit mir annahmen, baß oor Segung einer
^rioatmafferlettung nicht nur Sieferanten, fonbetn auch
bie geueriöfeßteeßnifer um beren Slnfccßt gefragt morben
fein motten. ®tefe unfere Annahme mar jeboeß eine

irrige, benn mte tn ben legten fahren mehrfach mahr>
genommen, finb eine große Slnphl folcher HMagen nach
bem Schema F, alfo nach S3iöigfett unb ©Infettigfelt,
ohne feuerteeßnifeße Mithülfe hergefteKt unb ihrem leibet
oerfeßlten groeef übergeben morben, um nach einigen
Sfaßren, atterblngS mit Unfoften, abgeänbert ju roerben,
mag Dorher bei einigem guten SBitten oermleben merben
tonnte.

®te Hlamen jener betriebe unb Orte, in benen mir
foldje (Sntbecfungen machten, fommen hier nicht tn Betracht;
für un§ genügt bie ©rroäßnung ber oorgefunbenen ®at=
fachen, roelche mir zur Kenntnis ber geuerroehren glauben
bringen ju müffen, bamit biefe tn geeigneten gäUen ent=
fpredjenbe fRatfdfjläge erteilen fönnen; fie müffen btefe
nach unferer Meinung erteilen, mett fie im gälte eines
l3canbeS in einem folgen betrieb, fet biefer nun ftaat-
llcßer, ftäbtifcher ober prioater 93efiß, ja boch ju $ülfe
gerufen unb bann bie bortige SBafferlettang ju Söfcß--
Zroecfen oermenben merben.

SBelcße ©cßroterigfelten bei 93efämpfung eines 93ranbeS
tn einem, fagen mir „gabrifgrunbftücf" entftehen, roenn

bte Utenftlien ber geuerroehr nicht auf bie tßrioatßpbranten
paffen, menn ber ®rucf feßon naeß SSornehmen etneS jmeiten
SHoßreS nachläßt unb zur S3enußung ber ©traßenhpbrantctt
enorme ©cßlaueßlängen erforberlich ßnb, ift ja roohl jebew
töetufS» unb fretroiÜigen geuerroehrofftziet beîannt.

®lefe ©eßrolerigfetten, bie je nach &®m SöetrlebSjmeig
einer gabriî ober geuergefährllcßfelt eines SagerS eine recf|t

empftnblicße Störung ber Söfcharbeiten ober ©cßäbigimü
beS betreffenben Betriebes herbeizuführen geeignet finb,
fönnen oon oomherein oermleben roerben, roenn folgende

ißunfte bei Einlage oon ffkioatroafferlettungen berücffichtigt
merben :

1. ®icßt an ber (Slnfüfjrung pm ©runbßficf am

SBaffermeffer ein Umgang mit plombtertem ©Riebet etn»

gebaut.
2. ®le Seitung nicht als SSeräftelung, fonbern als

ßtlngleitung gelegt.
3. Keine fcßroäcßeren Döhren als foldje oon 100 mm

®urcßmeffer geroäljlt merben, b. ß. menn ©traßenftrang
nteßt fcßroäcßer, maS aber faum anzunehmen ift.

4. ®ie Çgbrantennormate genau berjenigen ber Dri$»

feuerroehr entfprießt.
@S fotlte bieS alles ja mohl ganz felbftoerftänbllcß

fein. Seiber aber ift bieS nidfjt überall felbfloerftäcibttcß!
mürben boeß bie unglaubllcßften ®lnge »orgefunben, roelqF

mir, aHerbtngS unter Umgehung ber DrtS= unb SSetrlebS*

namen, ohne roettereS feßilbem mollen.
1. $n mehreren Inlagen mußten am SBaffermeffe*

furze Umgehungsleitungen mit Schieber eingebaut roerben,

roobureß ber ®rucf ein burchmeg befferer mürbe.
2. Hieben anbern gälten mar etn galt bezeichnen® •

gn einem Kranîenhaufe, bei meldhem baS guführungSrohe
oon ber ©traße aus etne lichte SBelte oon 100 mm h®'

(ber Çauptftrang hat 200 mm), befanb ßd) etma few®

Meter hinter ber ©Infrlebigung ber 9Baffermcffer.
®a8 guführungSrohr enbete in ein jroeizölligeS Steiroh^'

in meldhem ber SBaffermeffer eingebaut mar; einen Meie*

hinter btefem mar baS Steiroßr tn einen ©trang
80 mm ®urchmeffer eingeführt. „

^ntereffant mar eS, zu hören, baß ntemanb oon buK

fonberbaren 3lnlage~ Kenntnis hatte, otelmehr bte ^"9*'
mette hartnäclig mit 100 mm angegeben mürbe. ^

3. ®urch etn großes gabritgrunbftücf mit mertoöüe

Sagern hatte man einen ©trang oon 80 mm lichte* Me'
gelegt, oon btefem etnige Htebenftcänge oon 50 mm ® i
gejmeigt unb btefe mit 12 .^pbranten oerfehen. ®er
im 150 mm meiten ©traßenfirang betrug 4 ïïltmofpha^^

®a nun ber SBafferoetbrauch im ©runbftüd bu*w

ben Sßaffermeffer tontrolttert mirb, fo mar eS nicht Z" "
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Uerfehlte Wasserleitnngsanlagen
Mr Fenevlöschzmecke.

Wohl selten wird bei Schaffung eines Feuerschutzes
in großen Fabriken, Speichervierteln :c, so sehr gesündigt,
als in der Hauptsache, der Wasserleitung.

Gerade diese letztere wird oft so unsachgemäß angelegt,
sei es nun aus Gründen der Sparsamkeit des Austrag-
gebers oder des Gewinnes durch den Unternehmer, daß

ganze Anlagen ihrem Zweck nur in geringem Maße ent-

sprechen.
Häufig spielen bei Vergebung eines solchen Auftrages

auch andere Faktoren, welche wir der Kürze halber mit
„Eigensinn" oder „Bureaukratismus" bezeichnen wollen,
eine wesentliche Rolle, so daß trotz der oft großen Summen,
welche für Wasserlettungszwecke ausgeworfen werden, der
Feuerschutz in solchen Etablissements doch nur ein mangel-
hafter bleibt.

Wir sagen mangelhafter Feuerschutz, weil das Haupt-
ziel, genügender Wasserzufluß unter entsprechendem Druck,
in vielen Fällen durch verfehlte Anlagen nicht annähernd
erreicht wird.

In früheren Zeiten hätten wir dies nicht für möglich
gehalten, weil wir annahmen, daß vor Legung einer
Privatwasserleitung nicht nur Lieferanten, sondern auch
die Feuerlöschtechniker um deren Ansicht gefragt worden
sein mochten. Diese unsere Annahme war jedoch eine

irrige, denn wie in den letzten Jahren mehrfach wahr-
genommen, sind eine große Anzahl solcher Anlagen nach
dem Schema b, also nach Billigkeit und Einseitigkeit,
ohne feuertechnische Mithülfe hergestellt und ihrem leider
verfehlten Zweck übergeben worden, um nach einigen
Jahren, allerdings mit Unkosten, abgeändert zu werden,
was vorher bei einigem guten Willen vermieden werden
konnte.

Die Namen jener Betriebe und Orte, in denen wir
solche Entdeckungen machten, kommen hier nicht in Betracht;
für uns genügt die Erwähnung der vorgefundenen Tat-
fachen, welche wir zur Kenntnis der Feuerwehren glauben
bringen zu müssen, damit diese in geeigneten Fällen ent-
sprechende Ratschläge erteilen können; sie müssen diese
nach unserer Meinung erteilen, weil sie im Falle eines
Brandes in einem solchen Betrieb, sei dieser nun staat-
ltcher, städtischer oder privater Besitz, ja doch zu Hülfe
gerufen und dann die dortige Wasserleitung zu Lösch-
zwecken verwenden werden.

Welche Schwierigkeiten bei Bekämpfung eines Brandes
in einem, sagen wir „Fabrikgrundstück" entstehen, wenn

die Utenstlien der Feuerwehr nicht auf die Prioathydranten
passen, wenn der Druck schon nach Vornehmen eines zweiten

Rohres nachläßt und zur Benutzung der Straßenhydranteu
enorme Schlauchlängen erforderlich sind, ist ja wohl jedem

Berufs- und freiwilligen Feuerwehroffizier bekannt.
Diese Schwierigkeiten, die je nach dem Betriebszweig

einer Fabrik oder Feuergefährlichkeit eines Lagers eine recht

empfindliche Störung der Löscharbeiten oder Schädigung
des betreffenden Betriebes herbeizuführen geeignet sind,
können von vornherein vermieden werden, wenn folgende

Punkte bei Anlage von Privatwasserleitungen berücksichtigt

werden:
1. Dicht an der Einführung zum Grundstück am

Wassermesser ein Umgang mit plombiertem Schieber ein-

gebaut.
2. Die Leitung nicht als Verästelung, sondern als

Ringleitung gelegt.
3. Keine schwächeren Röhren als solche von 100 wm

Durchmesser gewählt werden, d. h. wenn Straßenftrang
nicht schwächer, was aber kaum anzunehmen ist.

4. Die Hydrantennormale genau derjenigen der Orts-
feuerwehr entspricht.

Es sollte dies alles ja wohl ganz selbstverständlich
sein. Leider aber ist dies nicht überall selbstverständlich!
wurden doch die unglaublichsten Dinge vorgefunden, welche

wir, allerdings unter Umgehung der Orts- und Betriebs-

namen, ohne weiteres schildern wollen.
1. In mehreren Anlagen mußten am Wassermesser

kurze Umgehungsleitungen mit Schieber eingebaut werden,

wodurch der Druck ein durchweg besserer wurde.
2. Neben andern Fällen war ein Fall bezeichnend-

In einem Krankenhause, bei welchem das Zuführungsrohr
von der Straße aus eine lichte Weite von 100 mm
lder Hauptstrang hat 20V mm), befand sich etwa sê
Meter hinter der Einfriedigung der Wafsermesser.

Das Zuführungsrohr endete in ein zwetzölliges Bleirohr-
in welchem der Wassermesser eingebaut war; einen Meter

hinter diesem war das Bleirohr in einen Strang von

80 mm Durchmesser eingeführt.
^

Interessant war es, zu hören, daß niemand von dte>e

sonderbaren Anlage' Kenntnis hatte, vielmehr die Rohr-

weite hartnäckig mit 100 mm angegeben wurde. „3. Durch ein großes Fabrikgrundstück mit wertvolle
Lagern hatte man einen Strang von 80 mm lichter
gelegt, von diesem einige Nebenstränge von SO mm u '

gezweigt und diese mit 12 Hydranten versehen. Der Dr»
im 150 mm weiten Straßenstrang betrug 4 Atmosphu^

Da nun der Wasserverbrauch im Grundstück
den Wafsermesser kontrolliert wird, so war es nicht zu ve
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^Uîtbctn, baß bei ©euußimg oort gletchztotig 2 Çpbranten
4 ©ohten ber SDrud tàum meljc als 2 Sltmofphären

betrug, mit meinem aber, in 3lnbetradE)t ber Bielen brenne
baren (Stoffe, roelche In jenem ©runbftfid lagern, im galle
eines 93ranbeS nicht Biel erreid^t roerben totinte.

©et ©enuhung beS nächften ©ttaßenhpbranten toaren
oOO m Schlauch etfotbetHdj.

®te gabrifleitung bat biefs m Ûîelflanb nach iijrer
^tetnung baburd) abgeholfen, tnbem fte für bie 12 §9=
branten 12 Stanbrobre, 12®trablrobrc unb 80 m (Schlauch
begaffte.

NB ®aS Spftem ber ©eräftetung tourbe übrigens
®erfcbtebentllcb norgefunben.

4 Qn etnem inbuftcieHen ^Betriebe, oon einer Sänge
uon 780 m unb einer ©reite oon 400 m, mar oor mehreren
labten etne Söafferlettung gelegt morben.

®ie ßufübrung beS SßafferS erfolgte burd} etnen
tOO mm roetten Strang, ber ftct) hinter betn Sßaffer=
nteffet auf 80 mm nerjüngte unb in biefet Stätde 750 m
to geraber 5HidE)tuttg fortgeführt tourbe ; linfs unb rechts

geigten ©olpce oon 50 mm litigier Sffieite ab, an roelche
tO fjgbrantett aufgefegt tourben.

tier ®rud oor bem SBaffermeffer betrug 3 2Itmo>
lPhären, ber ®rud am Snbhpbranten gletclj ©utt.

Qn all btefen ©etrteben tourben zur ©ereithaltung
flenügenber ©ten gen S3fdhroafferS für 3Jiotor» unb ®atnpf=
jPrihe etne ober mehrere giftemen fßj jg 40 bis 50 m®

Gaffer angelegt, toeil eine ©meuerüng ber üBafferlettung
ougenbltcïlid) ganz unbenlbar, ber geuerßhufc jebod) mit
•aüctfidht auf bie bort lagernben ©ohmaterialten gerabeju
®runbbebingung ift.

5. Qu einer großen Ütnlage toaren bie £>gbranten mit
«tofonettoerfcbtufi unb bie, nebenbei gefagt, ganz abnormen
®«htäuche ber ©iKiglett halber mit ©teff in goer fdjtaubungen
serfeljen, toährenb bie ftäbtifchen ^»pbranten für luffä^e
toit ©emlnbe eingerichtet ftnb unb bie geuerroehr als
®tf)lauchöetbinbung Kuppelungen eingeführt hat.

©etabe in bem ?ßunEt „Normale" für Schläuche unb
tQerbinbungen rourbe Unglaubliches jutage geförbert.

6. @lne ©erroaltung hatte etne SBaffetleitung angelegt;
"to Stanbrohre unb Schlauchlupplungen ber ftäbtifchen
yeuettoehr paßten febodh nicht. @S tourben beShalb für
toe Strahlrohre UbergangSftüdle befchafft. ®er ©etrteb
tourbe bebeutenb erroeitert unb bamit auch toe ÜBäffer=

[eltung; man befc^affte neue Çpbranten unb mählte ju
toefem 3«>ed etn neues Spftem, fo baß mit biefem nun
toücUtcherroelfe bret oerfchtebene Spfteme oorhattben finb.

©ach aat) nach unb unter enblofen Schmierigletten
gelang eS, bie oerfchiebenen ©efttjer unb SDireltoren oon

i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii il
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ber ©otroenbiglelt einer guten SBafferlettung unb etnheit.
liehen Normale für ©chlaudjoerblnbungen p überzeugen,
roopfreilich auch toe ernften 3eitoerhältniffe eine öffentliche
©olle mitgefplelt haben bürften. ®tefe hoppelten Arbeiten
unb erneuten Koften tonnten jebocß oermteben toerben,
roenn bie etnfchlägigen Stellen rechtzeitig um ©at ange=
gangett toorben toären. („©djroelj. geuerroehr=3tg.")

üer$d>ieaene$.
©HlitSt&aracfen. (Korr.) Qn ber ehemaligen ©enof-

fenfdhaftSfchretneret tn Sachen toerben fett längerer 3ett
©iiliîârbaraden erfieHt, bie an Italien, granîretch unb
tnbirett an ülmerila geliefert roerben. ©efonberS geräumig
roerben bie Spitalbaraden erfteHt, oott benen febe otele
taufenb gratden loftet. Severe gelangen nach Sranl»
reich unb foKen für Ülmerita benimmt fein, ©rfteller
fämtlicher ©araden ift ©augefchäft Kälin»3üger in
Sachen (Schropj).

3«« g*age HtbtUSIöjjne i» #« ©djweij hat
ber zürdherif^e KantonSrat folgenben Slntrag beS ©e«

gterungSrateS zum ©efdjtuß erhoben: „®er ©egterungS»
rat roirb etngelaben, 1. beim ©unbeSrat bie ©tüfung
ber grage anzuregen, roie unzureichenbe Söhne ber
Arbeiter unb Singefteliten mit ben gefteigerten
©reifen für SebenSmittel unb ©ebarfSgegenftänbe in ©In»

Hang gebraut roerben lönnen; 2. tn ©erbinbung mit
ben Organifationen ber Slrbeitgeber unb Arbeiter eine

tlnterfudhung ber Sohn= unb SlrbeitSoerhält»
niffe ber zürcherifchen £ejtilinbuftrie norzu»
nehmen unb über baS ©rgebnts mögltchft rafdh bem
KantonSrat ©eridht zu erftatten ; 3. beim ©unbeSrat
bie ©rüfung ber grage anzuregen, roelche ©iaßregeln
anzuorbnen ftnb, um ben Übergang ber fchroeize«
rifchen ©olîSroittfchaft z«ï griebenSroirt»
fchaft oorzubereiten." »

©luffenöichtuRflen an ©aSIeitnngen ohne ©let.
3n ber geitfchrift beS ©ereineS ber @a§= unb SBaffer»
fadjmäniter in Defterreich=Ungarn roirb berichtet, baß
bie ÏBiener ftäbtifchen ©aSroerte in letzter $dt einen
©ohrftvang üon 550 mm, bejielfungSroeife 500 mm
l. SB. unb .einer Sänge bon beiläufig 1200 m gelegt
haben, ber nur mit ©leierfahmitteln (@ifenbraf)t unb
©ifenfpänc) gebichtet rourbe. ®ie Stridbichtung erfolgte
in belaunter SBetfe. Steerftcide unb bann ©5eißftride
courben ht gettügenber Spenge unb gehörig feft in bie
SKuffe eingetrieben. ®ie Stridbichtung ift toichtig, fie
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wundern, daß bei Benutzung von gleichzeitig 2 Hydranten
vut 4 Rohren der Druck kaum mehr als 2 Atmosphären
betrug, mit welchem aber, in Anbetracht der vielen brenn-
baren Stoffe, welche in jenem Grundstück lagern, im Falle
eines Brandes nicht viel erreicht werden konnte.

Bei Benutzung des nächsten Straßenhydranten waren
800 m Schlauch erforderlich.

Die Fabrikleitung hat diesem llielstand nach ihrer
àinung dadurch abgeholfen, indem sie für die 12 Hy-
dranten 12 Standrohre, 12 Strahlrohre und 80 m Schlauch
beschaffte.

M Das System der Verästelung wurde übrigens
verschiedentlich vorgefunden.

4 In einem industriellen Betriebe, von einer Länge
von 780 m und einer Breite von 400 m, war vor mehreren
Jahren eine Wasserleitung gelegt worden.

Die Zuführung des Wassers erfolgte durch einen
ábll mm weiten Strang, der sich hinter dem Wasser-
Messer auf 80 mm verjüngte und in dieser Stärke 750 m
m gerader Richtung fortgeführt wurde; links und rechts

Zeigten Rohre von 50 mm lichter Weite ab, an welche
vll Hydranten aufgesetzt wurden.

Der Druck vor dem Wassermesser betrug 8 Atmo-
Iphären, der Druck am Endhydranten gleich Null.

In all diesen Betrieben wurden zur Bereithaltung
genügender Mengen Löschwassers für Motor- und Dampf-
spritze eine oder mehrere Zisternen für je 40 bis 5V m^
Waffer angelegt, weil eine Erneuerung der Wasserleitung
augenblicklich ganz undenkbar, der Feuerschutz jedoch mit
Rücksicht auf die dort lagernden Rohmaterialien geradezu
Grundbedingung ist.

5. Ju einer großen Anlage waren die Hydranten mit
Bajonettverschluß und die, nebenbei gesagt, ganz abnormen
Schläuche der Billigkeit halber mit Messingverschraubungen
versehen, während die städtischen Hydranten für Aufsätze
Mit Gewinde eingerichtet sind und die Feuerwehr als
Schlauchverbindung Kuppelungen eingeführt hat.

Gerade in dem Punkt „Normale" für Schläuche und
Verbindungen wurde Unglaubliches zutage gefördert.

6. Eine Verwaltung hatte eine Wasserleitung angelegt;
me Standrohre und Schlauchkupplungen der städtischen
Feuerwehr paßten jedoch nicht. Es wurden deshalb für
me Sirahlrohre Übergangsstücke beschafft. Der Betrieb
wurde bedeutend erweitert und damit auch die Waffer-
witung; man beschaffte neue Hydranten und wählte zu
mesem Zweck ein neues System, so daß mit diesem nun
glücklicherweise drei verschiedene Systeme vorhanden sind.

Nach und nach und unter endlosen Schwierigkeiten
gelang es, die verschiedenen Besitzer und Direktoren von
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der Notwendigkeit einer guten Wasserleitung und einheit-
lichen Normale für Schlauchverbindungen zu überzeugen,
wozufreilich auch die ernsten Zeitverhältnisse eine wesentliche
Rolle mitgespielt haben dürften. Diese doppelten Arbeiten
und erneuten Kosten konnten jedoch vermieden werden,
wenn die einschlägigen Stellen rechtzeitig um Rat ange-
gangen worden wären. („Schweiz. Feuerwehr-Ztg ")

vmchieaen«.
Milttarbaracken. (Korr In der ehemaligen Genos-

senschaftsschretnerei in Lachen werden seit längerer Zeit
Militärbaracken erstellt, die an Italien, Frankreich und
indirekt an Amerika geliefert werden. Besonders geräumig
werden die Spitalbaracken erstellt, von denen jede viele
tausend Franken kostet. Letztere gelangen nach Frank-
reich und sollen für Amerika bestimmt sein. Ersteller
sämtlicher Baracken ist Baugeschäfi Kälin-Züger in
Lachen (Ichwyz).

Zur Frage der Arbeitslöhne i» der Schweiz hat
der zürcherische Kantonsrat folgenden Antrag des Re-
gterungsrates zum Beschluß erhoben: „Der Regterungs-
rat wird eingeladen, 1. beim Bundesrat die Prüfung
der Frage anzuregen, wie unzureichende Löhne der
Arbeiter und Angestellten mit den gesteigerten
Preisen für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände in Ein-
klang gebracht werden können; 2. in Verbindung mit
den Organisationen der Arbeitgeber und Arbeiter eine

Untersuchung der Lohn- und Arbeitsverhält-
nisse der zürcherischen Textilindustrie vorzu-
nehmen und über das Ergebnis möglichst rasch dem
Kantonsrat Bericht zu erstatten; 3. beim Bundesrat
die Prüfung der Frage anzuregen, welche Maßregeln
anzuordnen sind, um den Übergang der schweize-
rischen Volkswirtschaft zur Friedenswirt-
schaft vorzubereiten."

Muffendichtungen an Gasleitungen ohne Blei.
In der Zeitschrift des Vereines der Gas- und Wasser-
fachmänner in Oesterreich-Ungarn wird berichtet, daß
die Wiener städtischen Gaswerke in letzter Zeit einen
Rohrstrang von 550 mm, beziehungsweise 500 mm
l. W. und .einer Länge von beiläufig 1200 m gelegt
haben, der nur mit Bleiersatzmitteln (Eisendraht und
Eisenspäne) gedichtet wurde. Die Strickdichtung erfolgte
in bekannter Weise. Teerstricke und dann Weißstricke
wurden in genügender Menge und gehörig fest in die
Muffe eingetrieben. Die Strickdichtung ist wichtig, sie
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